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vieh, Milch und Eiern termingemäß erfüllt hat, kann 
ohne besondere Genehmigung der Räte der örtlichen 
Organe hausschlachten. Die Hausschlachtung ist vor der 
Durchführung dem Rat der Gemeinde anzuzeigen.

(2) Die Hausschlachtung eines Schweines, eines männ
lichen Kalbes, eines Schafes und von Ziegen ist einem 
landwirtschaftlichen Betrieb oder Tierhalter, unabhän
gig vom Stande der Erfüllung der Ablieferungsver
pflichtung, vom Rat der Gemeinde zu bewilligen. Der 
Rat der Gemeinde kann eine Genehmigung zur Durch
führung weiterer Hausschlachtungen in dem zur Ver
sorgung des Antragstellers notwendigen Umfang, auf 
Antrag eines ablieferungspflichtigen Erzeugers, aus
nahmsweise nach individueller Prüfung der Produk
tionsbedingungen und des Standes der Erfüllung des 
Ablieferungssolls erteilen. Die Genehmigung ist zu ver
weigern, wenn die Nichterfüllung der festgesetzten Vor
aussetzungen auf eigenes Verschulden des Erzeugers 
zurückzuführen ist.

(3) Gegen die Verweigerung der Genehmigung einer 
Hausschlachtung durch den Rat der Gemeinde ist Ein
spruch beim Rat des Kreises zulässig, der endgültig 
entscheidet. Das Einspruchsverfahren regelt sich nach 
§ 35.

(4) Die veterinärgesetzlichen Bestimmungen und die 
über die Ablieferung von tierischen Rohstoffen sind 
vom Erzeuger einzuhalten. Die Anrechnung des aus der 
Hausschlachtung gewonnenen Fleisches und Fettes auf 
die Teilselbstversorgung regelt sich nach den gültigen 
Bestimmungen über die Feststellung von Teil- und 
Vollselbstversorgung.


